


3. Flugbetriebsflächen:

Startplatz

Landefläche 

A: Allgemeine Auflagen 

Bezeichnung: ,,Heisterberg Startplatz" 

Koordinaten: N 51 °05' 41" E 008°10'24" 

Flur 3, Flurst. 141 

Höhe: 600 m 

Höhendifferenz: 130 m 

Startrichtung: 225
° (Südwest) 

Fluggeräte: GS, HG 

Eignung: A-Schein, B-Schein, Doppelsitzer, keine Ausbil

dung 

Bezeichnung: ,,Heisterberg Landeplatz" 

Koordinaten: N 51 °05'31" E 008°10'04,0" 

Flur 3, Flurst. 1060 

Höhe: 470 m 

Fluggeräte: GS, HG 

Eignung: A-Schein, B-Schein, Doppelsitzer, keine Ausbil

dung 

III. 

A u f l a g e n

1. Starts und Landungen dürfen nur auf denjenigen Flächen erfolgen, die in der Ge

ländebeschreibung benannt sind.

2. Von der Erlaubnis darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die Zustimmung der

Grundstückseigentümer oder sonstiger Verfügungsberechtigter vorliegt und so

lange sie aufrechterhalten ist. Die eventuelle Zurücknahme einer Zustimmung ist

dem Deutschen Hängegleiterverband e.V. unverzüglich mitzuteilen.

3. Die zum Starten und landen bestimmten Flächen sind bei Flugbetrieb mit geeigne

ten Mitteln gegen das Betreten durch Unbefugte zu sichern, beispielsweise durch

Beschilderung entsprechend § 46 Abs. 2 LuftVZO "Flugbetrieb mit Hängegleitern

und Gleitsegeln. Bei Flugbetrieb Betreten aus Sicherheitsgründen verboten. Name

des Antragstellers".

4. An den Start- und Landestellen muss je ein Windrichtungsanzeiger (Windsack o. ä.)

gut sichtbar aufgestellt und je eine Ausstattung für Erste Hilfe verfügbar sein.
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